
Pressemitteilung 

Häckselaktion 
vom 27.04. – 28.04.2026 

 

Vom 27.04. – 28.04.2026 findet die Häckselaktion in der Gemeinde Rottach-Egern statt. 

Anmeldungen werden bis spätestens 17.04.2026 von Frau Leis, Tel. 08022/6713-36, 
entgegengenommen. Das Grüngut muss geordnet und gut sichtbar bis 7:00 Uhr des 1. Tages 
an der öffentlichen Straße bereit liegen. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der VIVO: 
 Es können nur Privathaushalte teilnehmen, die auch eine angemeldete Biotonne haben. 
 Nachmeldungen können nicht berücksichtigt werden 
 Terminabsprachen mit Bürgern sind nicht möglich. 
 Das zu häckselnde Grüngut muss geordnet und gut sichtbar bis 7:00 Uhr des 1. 

Tages an der öffentlichen Straße bereit liegen. Je ordentlicher, desto mehr können 
wir in einer Viertelstunde verarbeiten. 

 Gehäckselt wird ausschließlich Grüngut, z. B. Zweige, Äste, Strauch- und 
Heckenschnitt. Keine Pfähle, Bretter, Latten! 

 Gehäckselt wird ausschließlich Material bis zu einem Durchmesser von 8cm. 
Sperrige Äste können in der Länge belassen, müssen aber in der Breite geteilt werden. 

 Voraussetzung für die Teilnahme an der Häckselaktion ist der Verbleib des 
Häckselguts im eigenen Garten zur Unterstützung der Eigenkompostierung oder 
zum Mulchen von Pflanzflächen. 

 Eine Entsorgung von Häckselgut z. B. über die Biotonne ist nicht zulässig!  
 Nasses erdiges Material wie der Inhalt von Blumenkästen eignet sich nicht zum 

Häckseln. 
 Nicht angemeldetes Grüngut verbleibt ungehäckselt am Straßenrand. 
 15 Minuten häckseln je Anwesen ist kostenlos. Bei ordentlich bereitgelegtem 

Material entspricht dies ca. 4 m³. 
 Leider wurden in der Vergangenheit zum Teil erhebliche Übermengen bereitgelegt, 

die als Mengen von mehreren Grundstücken angemeldet waren. Das VIVO KU bittet 
darum, keine Sammelhaufen bereitzulegen, da sonst die Menge dem jeweiligen 
Anwesen nicht zugeordnet werden kann. 

 Häckseln von Übermengen mit einer Häckseldauer ab 15 bis max. 30 Minuten ist nur 
gegen Barzahlung beim Fahrer des Häckslers möglich. 
Preis: 27,00 Euro – inkl. MwSt. / je ¼ - Stunde. 

 Von Feuerbrand befallene Pflanzen werden nicht gehäckselt. 
 Aus Haftungsgründen können Privatgrundstücke nicht befahren werden.  

An öffentlichen Straßen und Wegen muss der Zu- und Anfahrtsbereich 
mindestens 3 m breit sein. Weitere 2 bis 3 Meter Arbeitsraum werden für die 
seitliche Beschickung des Häckslers benötigt. 

 

 
Alle Termine und Informationen zur Häckselaktion gibt es auch im Internet unter 
www.vivowarngau.de. 


